
Parkschein: Eine 
Minute zu lange

Der Lenker eines Kraft-
fahrzeuges wurde ohne Park-
schein beim Abstellen seines
Kfz in einer gebührenpflich-
tigen Kurzparkzone in Graz
betreten und mit einer Geld-
strafe von 32,70 Euro be-
straft. Er hatte sein Fahrzeug
am 18. Juli um 9:44 Uhr ab-
gestellt, ging einkaufen,
kehrte zu seinem Wagen
zurück und entwertete kurz
vor 10:00 Uhr seinen Park-
schein mit der „Ankunfts-
zeit“ 10:00 Uhr anstatt richti-
gerweise mit der „Ankunfts-
zeit“ 9:45 Uhr. Bereits zwei
Monate zuvor hatte er seinen
Wagen um 9:08 Uhr (An-
kunftszeit) in einer gebühren-
pflichtigen Kurzparkzone ab-
gestellt, den Parkschein je-
doch erst um 9:28 Uhr mit
dem Zeitpunkt 9:30 Uhr ent-
wertet. In der Zwischenzeit
hatte er ein Geschäft besucht.

In seiner Beschwerde
rechtfertigte sich der Lenker
mit der Begründung, dass
„Parken“ erst 10 Minuten
nach dem Abstellen des Fahr-
zeuges eintrete. Die ersten
zehn Minuten seien frei.
Konkret bedeute dies für sei-
ne Situation, dass der eigent-
liche „Parktatbestand“ im er-
sten Fall erst um 9:54 Uhr
und im zweiten Fall um 9:18

Uhr begonnen habe. Nach-
dem die erste Viertelstunde
jedoch unberücksichtigt blei-
ben könne, sei sowohl die
Entwertung mit 10:00 Uhr als
auch mit 9:30 Uhr gerechtfer-
tigt gewesen. Seiner Meinung
nach dürfe von der Ankunfts-
zeit an 10 Minuten frei ge-
parkt werden (also von 9:44
bis 9:54 Uhr bzw. von 9:08
bis 9:18 Uhr). Nach diesen

zehn Minuten könne bis zur
nächsten Viertelstunde aufge-
rundet werden (also bis 10:00
Uhr oder 9:30 Uhr).

Die belangte Behörde
hielt dem entgegen, dass das
Überwachungsorgan schon
um 9:44 Uhr das Kennzei-
chen in das Datenerfassungs-
gerät eingegeben und deshalb
beim zweiten Kontrollgang
um 9:57 Uhr eine Organstraf-
verfügung am Fahrzeug hin-
terlassen habe, weil nach wie
vor kein Parkschein zu erse-
hen war. Zu diesem Zeit-
punkt seien nicht nur 10, son-
dern bereits 13 Minuten ver-
gangen.

Dieser Darstellung begeg-
nete der Autofahrer damit,
dass er laut Belehrung auf
dem Parkschein die angefan-
gene Viertelstunde unberück-
sichtigt lassen könne. Vorher
liege daher keine Abgaben-
verkürzung vor. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof stellte klar: Gemäß § 4
Abs. 2 erster Satz Grazer
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Gebührenpflichtige Kurzparkzone: Wer länger als zehn 
Minuten parkt, braucht einen Parkschein.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Parkgebühr, Abstellen eines Kfz und 

verkannte Tatbestandsvoraussetzung

Restfahrbahnbreite
Ein Autolenker hatte sein

mehrspuriges Kraftfahrzeug
in einer Einbahnstraße auf
der linken Seite abgestellt,
wobei lediglich eine Rest-
fahrbahnbreite von 2,30 m
übrig geblieben war. Die
rechte Seite der Einbahn-
straße sei nach Angaben des
Lenkers verparkt gewesen. 

Am nächsten Tag wurde
der Wagen abgeschleppt und
über den Besitzer wurde eine
Geldstrafe von 156,61 Euro
verhängt. Eine Verkehrsbe-
einträchtigung wurde darin
gesehen, dass die Restfahr-
bahnbreite zwischen den ge-
parkten Fahrzeugen nicht
mehr ausreichte, um
mehrspurigen Kfz das Vor-
beifahren zu ermöglichen. 

Der Beschwerdeführer
rügte die Entscheidung, da
die Behörde von einer Rest-
fahrbahnbreite von 2,30 Me-
tern oder weniger ausgegan-
gen, tatsächlich jedoch eine
Restbreite von 2,40 Metern
vorgelegen sei. Die Behörde
habe daher bei der Sachver-
haltsfeststellung Verfahrens-
vorschriften missachtet. 

Das Gesetz – insbesonde-
re § 24 Abs. 3 lit e StVO –
sieht vor, dass auf der linken
Seite von Einbahnstraßen,
wenn nicht mindestens ein
Fahrstreifen für den fließen-
den Verkehr frei bleibt, das
Parken verboten ist. Nach
ständiger Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofs
beläuft sich diese Mindest-
breite eines Fahrstreifens bei
geradem Staßenverlauf auf

2,50 Meter. Durch eine KFG-
Novelle wurden die bis dahin
geltenden 2,50 Meter sogar
auf 2,60 Meter samt zusätzli-
chem Sicherheitsabstand für
so genannte „klimatisierte
Fahrzeuge“ erweitert. 

Die vom Beschwerdefüh-
rer behaupteten 2,40 Meter
stellten daher in jedem Fall
eine Behinderung des Ver-
kehrs dar. Aus diesem Grund
gingen auch der Einwand des
Beschwerdeführers, er habe
nicht mit der „Überbreite“ ei-
nes Müllwagens rechnen
müssen, und seine Verfah-
rensrügen ins Leere. 

Nach Meinung des
Höchstgerichts muss ein Len-
ker, der seinen Pkw am lin-
ken Fahrbahnrand abstellt,
davon ausgehen, dass die
Breite, die zum Zeitpunkt des

Parkens besteht, sich in der
Folge durch ein breiteres
Fahrzeug am rechten Fahr-
bahnrand verringern könnte.
Wie die Verhältnisse am
nächsten Vormittag zeigten,
blieb kein Fahrstreifen für
den fließenden Verkehr mehr
frei. Der Verwaltungsge-
richtshof spricht in diesem
Zusammenhang von der so
genannten „Besorgnisjudika-
tur“. Für die Rechtmäßigkeit
einer Abschleppung eines
Kraftfahrzeuges nach § 89a
Abs. 2 StVO ist es nicht er-
forderlich, dass eine tatsäch-
liche konkrete Behinderung
des Verkehrsflusses vorliegt.
Vielmehr genügt grundsätz-
lich die begründete Besorg-
nis, dass eine Verkehrsbehin-
derung eintreten werde.

(VwGH 2003/02/0240)
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Parkgebührenordnung ist der
Beginn der Abstellzeit anzu-
kreuzen. Richtig sei, dass an-
gefangene Viertelstunden un-
berücksichtigt bleiben kön-
nen, jedoch beziehe sich dies
auf die der Abstellzeit fol-
gende Viertelstunde. Daher
können nur angefangene
Viertelstunden ab Beginn der
Abstellzeit, und nicht erst
nach Ablauf von zehn Minu-
ten nach Stehenlassen eines
Fahrzeuges bei der Entwer-
tung des Parkscheines un-
berücksichtigt bleiben. 

(VwGH 2002/17/0277) 

Sachschaden auf 
Privatgrund?

Der Lenker eines Sattel-
kraftfahrzeugs hatte sich ver-
fahren und wollte gegen Mit-
ternacht bei der Zufahrt eines
Hauses in der Nähe einer
Bundesstraße sein Fahrzeug
wenden. Beim Zurückschie-
ben kam er von der asphal-
tierten Zufahrt ab; er beschä-
digte auf dem Rasen Zier-
sträucher und hinterließ tiefe
Reifenfurchen. Der Fahrer
gab später an, es habe ihm
noch jemand etwas zuge-
schrien, er habe als Grund
dafür allerdings die Lärmer-
regung angesehen und sei
weitergefahren.

Die Bezirkshauptmann-
schaft erkannte den Lenker
gem. § 4 Abs. 1 lit c und § 4
Abs. 5 StVO für schuldig. § 4
Abs. 1 lit c StVO besagt, dass
„alle Personen, deren Verhal-
ten am Unfallsort mit einem
Verkehrsunfall in ursächli-
chem Zusammenhange steht,
an der Feststellung des Sach-
verhaltes mitzuwirken ha-
ben.“ § 4 Abs. 5 StVO
schreibt vor, dass bei einem
Verkehrsunfall, bei dem nur
Sachschaden entstanden ist,
ohne unnötigen Aufschub die
nächste Polizeidienststelle zu
verständigen sei. 

Eine solche Verständi-
gung könne dann unterblei-
ben, wenn „die im Abs. 1 ge-
nannten Personen oder jene,
in deren Vermögen der Scha-
den eingetreten ist, einander
ihren Namen und ihre An-
schrift nachgewiesen haben.“ 

Dagegen wurde seitens
des beschuldigten Lenkers
Berufung erhoben, der vom
Unabhängigen Verwaltungs-
senat (UVS) Folge gegeben
wurde. Die Begründung des
UVS stützte sich vor allem
auf das Faktum, dass der
Verkehrsunfall auf einer –
nicht als Straße mit öffentli-
chem Verkehr anzusehenden
– Zufahrt stattfand und auch
der Sachschaden nicht auf ei-
ner solchen eintrat. Nach den
Bestimmungen der StVO gel-
ten als Straßen mit öffentli-
chem Verkehr nur solche
Straßen, die von jedermann
unter den gleichen Bedingun-
gen benützt werden könnten.
Es komme nicht auf die Ei-
gentumsverhältnisse am Stra-
ßengrund an, sondern darauf,
dass die Verkehrsfläche von
jedermann unter den gleichen
Bedingungen benützt werden
könne. Ein Vorgarten, der
sich in Privateigentum befin-
de, sei jedoch weder für den
Fußgänger- noch für den
Fahrverkehr als öffentlich zu-
gänglich zu betrachten. 

Gegen die zweitinstanzli-
che Entscheidung erhob das
Verkehrsministerium Be-
schwerde beim Verwaltungs-
gerichtshof. Das Höchstge-
richt hob den Bescheid des
UVS – bezüglich der Einstel-
lung des Strafverfahrens –
wegen Rechtswidrigkeit sei-
nes Inhalts auf. Für den
VwGH war einerseits anhand
des Lichtbilds im Akt klar er-
kennbar, dass es sich bei der
Zufahrt jedenfalls um eine
Straße mit öffentlichem Ver-
kehr handelte; andererseits
gebe es im § 4 Abs. 5 StVO
keine Tatbestandsvorausset-
zung, dass der Schaden auf
einer Straße mit öffentlichem
Verkehr eintreten müsse. Zu-
dem sei es nicht von Bedeu-
tung, dass der Sachschaden
nicht (mehr) auf einer Straße
mit öffentlichem Verkehr
eingetreten sei. Der VwGH
hielt fest, dass sowohl die be-
langte Behörde als auch die
Gegenschrift im Berufungs-
verfahren mit dieser Rechts-
ansicht die Rechtslage ver-
kannt hatten.

(VwGH 2002/02/0133)
Christina Fichtinger
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